
Der Ert bon Strafgeſetzen 2U  — Schutz
des keimenden Tebens

1 le Erneuerung und icherung des öffentlichen Wohles kann IM letzten
Grunde nur durch den liebreichen mbau unhe  oller Lebensbedingungen

und vor allem durch den andel der innerſten Geſinnung und Willens⸗
gewöhnung erhofft werden Es iſt jedo nicht verkennen, daß bei den

Bem hungen dieſer Art auch das irdiſche Strafrecht ein unentbehrliches
Hilfsmitte bildet, das Unter dem entſcheidenden Geſichtspunkt des verſtärkten
Schutzes beſonders ſchutzbedürftiger Intereſſen Strafen androht und voll⸗

ziehen läßt, Um dadurch die Verbrecher beſſern oder unſchädlich machen
und bei allen Staatsbürgern durch Bewährung der Rechtsordnung die
reGeſinnung und Willensgewöhnung zuſtärken und ſichern Nur
wer die Geſamtheit dieſer Geſichtspunkte vor Ugen hält, wird die Be⸗
deutung von Strafgeſetzen richtig erten Und ſie auch dann noch ſchätzen,
wenn zuma bei lichtſcheuen Sünden er Begehrlichkeit ihre zahlenmäßig

beſtimmte Wirkkraft gering erſcheint.
Nach dem geltenden Reichsſtrafrecht handelt ſich 88 218,

219 220 aus dem ni über Verbrechen und ergehen wider das
eben wird der vorſätzliche Verſuch der künſtlichen Fehlgeburt, der
Entfernung des Kindes aus dem Mutterſchoß, noch ehe * unabhängig

bon dieſer Nährſtätte eben vermag, ſich mit bis
fünf Jahren und bei mildernden Umſtänden mit Gefängnis nicht Unter

ſechs Monaten beſtraft. me zum eil bedeutend rhöhte Strafe ein,
wenndie Tötung des keimenden Lebens gewerbsmäßig oder ohne iſſen
und Willen der Utter vorgenommen wird, zuma wenn dadurch auch

der Tod der Utter eintreten Nur dann gilt nach derzeitiger
Rechtspraxis Eingriff als zweifellos nicht re  Swidrig und darum
ſtraffrei, wenn bon Arzten aus mediziniſcher oder individuell hygieniſche
Indikation (Anzeige) als das einzige ittel zur Rettung der Mutter aus

als unvermeidlich erwieſenen chweren Gefahr für eben oder Ge⸗
Undheinach den Regeln der ärztlichen Wiſſenſchaft ausgeũ ird Es
iſt lellei nicht überflüſſig, ſchon hier hinzuzufügen, daß das rdiſche
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Strafrecht, das dem Volkswohl zu dienen hat, nicht jeden Eingriff, den
das Gewiſſen verbietet, mit Strafen belegen hat Strafrechtlich
aſſen oder raffrei edeute Uurchaus nicht ſittlich zugelaſſen oder ittlich
raffrei, wenn auch leider manche Menſchen nur raſch aus der Straf⸗
reihei die t  E Erlaubtheit folgern

Das beſtehende echt nde viel Widerſpruch. Zwei rund⸗
richtungen ſind unterſcheiden. Die ehen ſchaudernd die
maßloſe Ausbreitung der künſtlichen Fehlgeburt ohne daß das mit ſ

erſte
anktion ausgerüſtete Strafgeſetz ſich eutlich als ein anim erweiſe Sie
bemühen ſich aher, die Gründe dieſes Unheils er unterſuchen und
Vorſchläge auszuarbeiten, die geei ſind den Damm eſtigen Vor
allem bemüht man ſich leitenden ärztlichen Kreiſen, die mediziniſche ——Indikation genauer zu umſchreiben, dem ißbrau der ärztlichen
reihei möglichſt borzubeugen Alles, ſo ſagt Prof Dr inter m

einer Denkſchrift für praktiſche zte, müſſe ahin ſtreben, die n  e
Fehlgeburt, die doch mit dem tum der vor  en Tötung des keimenden
Lebens belaſtet ſei, HIIII weiter einzuengen, bis wir ſchließlich das EL.

ſtrebenswerte Ziel die vollſtändige Verdrängung, erreicht aben Die
zweite Grundrichtung glaubt Urzeit bon dem Bemühen Bevölkerungs⸗
zuwachs abſehen dürfen, zunächſt einmal die indibiduelle Not ſo
vieler ütter beheben Darum ſoll die Indikation möglichſt erweitert

nd auf raſſenhygieniſche und wirtſchaftliche Gründe ausgedehnt
werden Ja nal  N auf den ſtrafrechtlichen Schutz des keimenden
Lebens überhaupt verzichten Dann önnten die ütter unbedroht ſich
Arzte wenden, und Kurpfuſchertum und Verbrechen, enen nun ſo viele zum

Allen, würden mehr und mehr überwunden Vermittelnde Rii  en
verbinden die beiden Grundanſchauungen.

Es iſt — dieſer eder beabſichtigt noch möglich, alle Vorſchläge
zur eſſerung der gegenwärtigen Not eingehend zu erörtern Hier ſoll
nur die Eine rage unterſucht werden, worin der tatſächliche Wert IA

IR n tr —  9 ſetz ＋ N zum Schutz des keimenden Lebens überhaupt be⸗
ſteht und ob ＋ angeht dem drängenden egehren nachzugeben. die
bollkommene Straffreiheit verlangen Entſprechende Anträge an
die geſetzgeberiſchen Körperſchaften der Schweiz, Oſterreich und bei Uuns
chieben die rage den Vordergrun des ganzen roblem Der Antrag
— eu  en ei  ag iſt bom Juli und geht bon eiten Kreiſen innerhalb
der ozialiſtiſchen arteien aus Er ràg die Unterſchri bon Abgeordneten
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Die Träger der ewegung ouen vor allem den wirtſchaftlich Schwachen
zu kommen. Der wang zur Mutterſchaft ſo rede man ſei in einer
Zeit nicht mehr aufrecht erhalten, m der Neugeborene Zeitungspapier
gehüllt und Möbelſtücke zum armen des Badewaſſers zertrümmer werden
müßten Das Zwangsgeſe erbiete den Arzten, aus ozialen Erwägungen
einzugreifen Die gequälten ütter eien aher Kurpfuſchern Und Er⸗
preſſern ausgeliefert, wodurch nicht nur zahlloſe Frauen unheilvollem
Siechtum und frühem ode verfielen, ſondern auch das Lumpenproletariat
ermehr ITde.

Ganz unerträglich ſei das Zwangsgeſe m en, 0 Frauen
vbon rauhen Männern Kinder durch rutale Vergewaltigung aufgedrängt
werden, bon Männern fremden Raſſe, bon Zuchthäuslern, bon
litiſch Kranken! Machten ieſe ärmſten Frauen ein  — Verſuch, durch Tötung
des Kindes noch größeres Unheil bon ſich und iellei auch bom inde
abzuwenden, würden ſie vom Staate mit bedroht Das ra
geſe rfe doch keine „Menſchenrechte“ veräußern!

Tatſächlich beſtehe ein ſchreiender egenſa wiſchen der ſittlichen Be⸗
Urteilung der ingriffe beim und der Anſchauung, die dem rdã
geſe zugrunde iege Andere Verbrechen, wie iebſtahl, Betrug, aubmord,
würden bom Sittlichkeitsgefü des Volkes verabſcheut und die Beſtrafung
dom Re  ge gefordert. Doch in den Eingriffen das ungeborene
eben ähe man keine verabſcheuungswürdige andlung. Mit groͤßter Un⸗;
befangenheit ITde ſie bon zahlloſen Menſchen ge und offen eingeſtanden.
icht eEin Prozent käme vor den Richter Und Mitleid und Bedauern
chenkte man dem, den die Strafe ereile

Es ſei aher eute, ſobiel vbon Freiheit rede höchſte Zeit das
Weib aus der rutalen Sklaverei nes ſtaatlichen Mutterſchaftszwanges

efreien Wir wollen Reinli  ei und Helle“, ſo ei „Alſo
reißen wir die alte Mäüffbude der bürgerlichen Tugend nieder hinter deren
puritaniſcher Faſſade der ordinäre reck berghoch ieg Uund bauen
wir a em ganz Haus, m dem Unter eigener E

208  208
beſtimmung und Selbſtverantwortlichkeit ſauber wohnen läßt Dann ird
uns keimendes eben wirklich wieder heilig werden, eiliger als eute, bo
E8 oft mit derſelben Abneigung betrachtet wird ſprießender Schimmel
oder Hausſchwamm, der ſo gewiſſermaßen (D auch keimendes eben iſt 70

Dürfenwir wirklich offen, daß die Straffreiheit der Verbrechen das
keimende ben die rlöſung aus dieſen en erleichtert? Daß iMN dem neuen
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Hauſeeigener Selbſtbeſtimmung und Selbſtverantwortlichkeitdas keimende
eben wieder heilig Ir

Ehe wir ieſe äußerſt wichtigen Fragen beantworten, dürfte es von
Utzen ſein, Im Anſchluß an die zuletzt geäußerten Klagen zunächſt einmal
die tieftraurige Beobachtung darzulegen daß die ur vor der
Heiligkeit des ungeborenen Lebens m der Tat m weiten Kreiſen
maßlos abgenommen hat

Die Zahlen und vorſichtig gemeſſenen Schätzungen, die uns die achſende
Ausbreitung der künſtlichen Fehlgeburten melden, ſind geradezu erſchreckend
In Ergänzung bon Angaben, die Wir ereits früher dieſer Zeitſchrift
(93 119171 134 ff.) wiedergegeben aben, ſei hervorgehoben, daß die An⸗
nahme bon mehreren underitauſen en ährlich als Mindeſtziffer
für das Deutſche eich angeſehen werden muß Geheimer Medizinalrat
Dr. Krohne ſagt ſeinem eitrage dem Handbuch von Dr Placzek
daß die Schätzung von 7⁴ illion künſtlicher Fehlgeburten jährlich viel
Wahrſcheinlichkeit für ſich habe einzelnen eri  e Prof Dr Bumm
bon der Univerſitätsfrauenklinik m Berlin, daß bon 100 Frauen, die
innerhalb bier en unvollſtändiger Fehlgeburt die Poliklinik auf
ſuchten, 89 die Fehlgeburt vorſätzlich herbeigeführt aben AÄhnlich erzählt
Sani  rd Dr Barlach von Neumünſter: dort ſei das Unheil ereits
einige ahre vor dem Kriege ſo groß geweſen, daß die Arzte ſich genötigt
eſehen hätten, die Ausrüſtung zur Vollendung vorſätzlich Uunternommener
Eingriffe beſtändig mit ſich ühren! An der Gießener Univerfitäts⸗
frauenklinik mußten bom ri 1912 bis uni 1919 don 350 en
nicht weniger als 254 als unbegründet abgelehnt werden. dbei habe
man die Unzahl bon en, m denen NV der Sprechſtunde der vorſätzliche
Eingri verhüllt oder unverhüllt verlang worden ſei, ganz außer Betracht
gelaſſen
atſ geben die aus Kliniken gewonnenen Zahlen kein ild der

Wirklichkeit. Dr. Max Naſſauer ſpri den Grund eutlich aus Im
letztjährigen Ulihe des Archivs für Frauenkunde und Eugenetik weiſt er

darauf hin, daß die Frau zum Zweck des Kindermordes zunächſt den
Hebammen, aſſeuren, Entbindungsheimen wandere und nicht zu den
Kliniken und Arzten Zu dieſen nehme ſie erſt ihre Zuflucht wenn
Fieber, Blutungen, Todesnöte einſtellen „Zweifellos“ ſo ſagt Naſſauer,
ſind gewiſſe Hebammen, Maſſeure, verkrachte Studenten, Magnetiſeure
weitaus die ehrza der indermörder; erdie m den Großſtädten
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aus dem Abſchaum derArzte eine kleine Schar ＋ Die eine Taiſache,
daß Naſſauer aus einer großen erliner Zeitung irgendeines age

nzeigen abdrucken kann, die vertrauensvolle u  un und in
vorkommenden Fällenverſprechen, iſt ein eindrucksvoller eleg Als ſympto⸗
matiſche Beſtätigung ſei noch auf die Antworten hingewieſen, die Prof
Dr Marcuſe m ſeinen Erhebungen über Verbreitung Und e  odi der
wi  rlichen Geburtenbeſchränkung vbon verheirateten Arbeiterinnen auf die
rage erhielt Was aben Sie das ind Unterrem Herzen getan?
Da iſt bon ſ

erſten Tbeiten die ede von Mitteln, die fünfMark

2 oſten und mM drei agen wirken, vbon ebammen, die erfolgreich Unter⸗
ſuchen, bon Apothekern und weiſen Frauen, die geheimnisvolle Miſchungen
verkaufen und viel eld berdienen „Eine Frau hat der ganzen L-Straße

Berlin geholfen  7.
Wer könnte wohl ermeſſen, wieviel körperliche merzen und ſeeliſche

* Qualen 1e Enthüllungen verbergen!
Leider ſind auch Arzte nicht immer ohneu enn auch iIm ganzen

ihr Anteil nur enaußerordentlich geringer ſein dürfte. Immerhin ſind
manche Mitteilungen beunruhigend. Geh Medizinalrat Dir. Krohne hat
80 bis 100 der bedeutendſten Frauenärzte um die Beantwortung bon drei
Fragen erſucht ob Frauen ſteigendem Maße 8 Arzie herantreten,

mM wieviel en verbrecheriſche ingriffe vorausgehen, ob Arzieenne

größere Nachgiebigkeit zeigen, ohne zwingenden Grund einzugreifen? Faſt
alle Herren aben die Fragen beantworte Die erſte wurde bejaht Was
die zweite angeht ſo beſteht nach den meiſten Arzten kein Zweifel daß
der riefigen Zunahme der künſtlichen Fehlgeburten die verbrecheriſchen Fälle

erheblichen Anteil manche Kollegen emnen bis 100 Prozent
haben Aus den Antworten auf die dritte rage ergibt ſich die von

hervorragenden Männern der Praxis bewieſene Tatſache, daß die Be⸗
urteilung des ſtrafre zugelaſſenen Geltungsbereiches der mediziniſchen
Indikation emne bedenkliche andlung exfahren habe Dafür hätten die
Arzte, ſo chreibt Prof Dr A 0  er (Tübingen), ange Unter den
bisher allgemein herrſchenden Anſchauungen geſtanden, U ange auf
der bon den efahren der Mutterſcha bei beſtimmten Krank⸗
heiten gehört, dafür ange elgenen praktiſchen eben nach dieſen

360 Lehren gehandelt. Prof Dr Bumm erwähnt, daß man von 202 en,
die vom Oktober 1910 bis Ende 1915 der Berliner Univerſitäts⸗
frauenklinik bon Arzten überwieſen worden ſeien, 143 als unbegründe

*

*
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abgelehnt abe! Wie ich bon zuſtändiger ette rfahre könnte
unzählige Beiſpiele anführen vbon Frauen, we die rzte örmlich

wiſſen, u wie ſie agen, bon der chweren Tde befreit
zu werden.

Der Anteil bon Arzien wird auch von ſeiten bedeutender Rechts⸗
gelehrter beſtätigt. Geh uſtizra Prof Dr Kahl chreibt m der Berliner

„vieleKliniſchen Wochenſchrift bom Januar 1918 daß „zweifellos
Arzte und zwar ohne grundſätzliche Verſchiedenheit bon Groß Und Mittel⸗

bon und Land pflichtwidriger eiſe ſich ingriffe rlaubt
hätten, die vorbehaltlos als kriminell Im Sinne des Strafrechts anzuſprechen
ſeien, wenn auch das eigentliche Unheil andere verurſacht hätten

Cs iſt wohl rwägen, daß nach dem geltenden echt kein Arzt ver⸗
Urteilt wird der der weitherzigſten Deutung der mediziniſchen Indikation
huldigt enn nur der Eindruck wird daß die geſundheitliche
Gefährdung ausgeſchaltet werden Auch reim Leiden werden
als begründete Indikation angeſehen Und wer ird es ihm tatſächlich
wehren, wenn glaubt oziale Zuſtände mediziniſch deuten und gelegent⸗
lich auch auf Grundlage perſönlicher Kenntniſſe bom Einfluß der er⸗
erbung und übertragener nſteckung auf die Nachkommenſchaft zugleich
raſſenhygieniſche Geſichtspunkte gelten laſſen? Man mag agen, daß —
jede aus ſozialen oder raſſenhygieniſchen Gründen vorgenommen Tötung
des ungeborenen Lebens rechtswidrig iſt ber wie iſt — wenn ſich

eine gemiſchte Indikation mit mediziniſchem Endzweck ande ———  —  ——Dr Krohne berurteilt die mediziniſch⸗ſoziale Indikation nicht enn nur
der mediziniſche Endzweck den U  UUId gibt Notfall mag ſich der 80
Arzt wie Prof Dr U  V. Lilienthal emerkt auf 59 des tGB be⸗

9rufen, indem ELY nachweiſt, ET habe ſich über den ta  en Umfang
ſeiner Befugniſſe die Rechtswidrigkeit ausſchließenden Irrtum
efunden So habe das oberſte bayeriſche Landesgericht In Eemnmem bisher
nicht veröffentlichten Fall entſchieden. beſteht nicht einmal volle Über⸗
einſtimmung darüber, ob und wieweit ingriffe bon nicht approbierten
Arzten rechtswidrig ſind

Gern ſei noch einmal hervorgehoben, daß die weit überwiegende
ehrza der Arzte nach rengſten Auffaſſungen Urteilt und handelt, und
daß gerade die führenden Kreiſe Unter den Arzten mit aller Macht auf
äußerſte Einengung der mediziniſchen Indikation hindrängen und abet
eine große Gefolgſchaft nden ber iſt doch recht traurig, daß zUür⸗

Stimmen Zeit. 100
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zeit, wie Geh. Juſtizrat Dr Kahl ausführt, der Großbetrie der lücht
mediziniſch gebildeten Verbrecher eine maßloſen Angriffe auf das keimende
eben niemals erreicht aben würde, nicht ein erheblicher eil der
Frauenwelt, nicht ſelten er  V durch die eigenen Ehemänner, ihm und5

—

—
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zeit, wie Geh. Zuflizrat Dr. Kahl ausfühtt, der Großbetrieb der nicht

mediziniſch gebildeten Verbrecher ſeine maßloſen Angriffe auf das keimende

Leben niemals erreicht haben würde, wenn nicht ein erheblicher Teil der

Frauenwelt, nicht ſelten verführt durch die eigenen Ehemänner, ihm und

den Arzten willig entgegenkäme, ja ſich anböte.

Es iſt eben, wie alle Sachkundigen zugeben, die gänzlich veränderte

Anſchauung über den Wert und die Würde der Mutterſchaft, die in erſter

Linie den Damm zum Schutz des kindlichen Lebens zerriſſen hat. Früher,

ſo entwickelt Prof. Dr. Winter ausführlich, hälte die Frau die Mutter⸗

ſchaft als einen geſegneten Zuſtand angeſehen, der behütet und beſchützt

werden müſſe, und ſie ſei darin von der Umwelt und der Stimme des

Volkes unterſtützt worden. So hätten auch die Arzie ihre Kunſt angewandt,

dieſes Heiligtum zu bewahren, das gefährdete Kind unter dem Herzen der

Mutter mit allen Mitteln zu ſchützen und es erſt dann zu opfern, wenn

das mütterliche Leben in dringendſte Gefahr kam. Das ſei langſam im

Lauf der letzten Jahrzehnte anders geworden. Übervölkerung und Kon⸗

kurrenzkampf einerſeits und Genußſucht, Bequemlichkeit und hohe Lebens⸗

anſprüche anderſeits hätten, in Verbindung mit leichter Lebensanſchauung

und Sinken der geſellſchaftlichen Moral, die Mutterſchaft ihres Heiligtums

enikleidet und ſie leider ſehr oft als unerwünſchte Bürde und familiäre

—

Laſt empfinden laſſen. Dieſe Anſchauungen hätten ſich notwendigerweiſe

auch bei dem ärztlichen Berater geltend gemacht, um ſo mehr, wenn deſſen

eigene Lebensanſchauungen andere geworden wären; es galt ihm nichts,

eiwas als Heiligtum und wertvolles Familienobjekt zu ſchützen, wo es von

den Frauen nicht mehr als ſolches angeſehen worden ſei. Langſam, oft

wohl unbewußt, ſei er dieſer veränderten Weltanſchauung und dem ſchwin⸗

—

denden Muttergefühl der Frau gefolgt und habe ſeine Indikation immer

mehr ausgedehnt, bis man mit dem Aufſtellen der ſozialen Indikation

anfange, das kindliche Leben als wertlos ganz beiſeite zu werfen.

Aus dieſen Zuſtänden und Erwägungen heraus, die auch andere führende

Arzte auf ähnliche Art ſchildern, begreift man, wie ein Dr. Naſſauer

ſich zu dem energiſchen Wort berechtigt glauben konnte, um den richtigen

Mittelweg für die mediziniſche Indikation wiederzufinden, müſſe man eigentlich

für die nächſten Jahre oder Jahrzehnte ein abſolutes Verbot der künſt⸗

läechen Fehlgeburt erlaſſen.

Tatſächlich entſpricht ein ſolches Verbot dem Strafrecht der katholiſchen

11 in Ubereinſimmung mit dem fittlichen Naturgeſetz jeden vor⸗den Arzten illig entgegenkäme, 10 anböte.
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zeit, wie Geh. Zuflizrat Dr. Kahl ausfühtt, der Großbetrieb der nicht

mediziniſch gebildeten Verbrecher ſeine maßloſen Angriffe auf das keimende

Leben niemals erreicht haben würde, wenn nicht ein erheblicher Teil der

Frauenwelt, nicht ſelten verführt durch die eigenen Ehemänner, ihm und

den Arzten willig entgegenkäme, ja ſich anböte.

Es iſt eben, wie alle Sachkundigen zugeben, die gänzlich veränderte

Anſchauung über den Wert und die Würde der Mutterſchaft, die in erſter

Linie den Damm zum Schutz des kindlichen Lebens zerriſſen hat. Früher,

ſo entwickelt Prof. Dr. Winter ausführlich, hälte die Frau die Mutter⸗

ſchaft als einen geſegneten Zuſtand angeſehen, der behütet und beſchützt

werden müſſe, und ſie ſei darin von der Umwelt und der Stimme des

Volkes unterſtützt worden. So hätten auch die Arzie ihre Kunſt angewandt,

dieſes Heiligtum zu bewahren, das gefährdete Kind unter dem Herzen der

Mutter mit allen Mitteln zu ſchützen und es erſt dann zu opfern, wenn

das mütterliche Leben in dringendſte Gefahr kam. Das ſei langſam im

Lauf der letzten Jahrzehnte anders geworden. Übervölkerung und Kon⸗

kurrenzkampf einerſeits und Genußſucht, Bequemlichkeit und hohe Lebens⸗

anſprüche anderſeits hätten, in Verbindung mit leichter Lebensanſchauung

und Sinken der geſellſchaftlichen Moral, die Mutterſchaft ihres Heiligtums

enikleidet und ſie leider ſehr oft als unerwünſchte Bürde und familiäre

—

Laſt empfinden laſſen. Dieſe Anſchauungen hätten ſich notwendigerweiſe

auch bei dem ärztlichen Berater geltend gemacht, um ſo mehr, wenn deſſen

eigene Lebensanſchauungen andere geworden wären; es galt ihm nichts,

eiwas als Heiligtum und wertvolles Familienobjekt zu ſchützen, wo es von

den Frauen nicht mehr als ſolches angeſehen worden ſei. Langſam, oft

wohl unbewußt, ſei er dieſer veränderten Weltanſchauung und dem ſchwin⸗

—

denden Muttergefühl der Frau gefolgt und habe ſeine Indikation immer

mehr ausgedehnt, bis man mit dem Aufſtellen der ſozialen Indikation

anfange, das kindliche Leben als wertlos ganz beiſeite zu werfen.

Aus dieſen Zuſtänden und Erwägungen heraus, die auch andere führende

Arzte auf ähnliche Art ſchildern, begreift man, wie ein Dr. Naſſauer

ſich zu dem energiſchen Wort berechtigt glauben konnte, um den richtigen

Mittelweg für die mediziniſche Indikation wiederzufinden, müſſe man eigentlich

für die nächſten Jahre oder Jahrzehnte ein abſolutes Verbot der künſt⸗

läechen Fehlgeburt erlaſſen.

Tatſächlich entſpricht ein ſolches Verbot dem Strafrecht der katholiſchen

11 in Ubereinſimmung mit dem fittlichen Naturgeſetz jeden vor⸗wohl unbewußt, ſei r.I  ETr dieſer beränderten Weltanſchauung und dem chwin⸗
denden Muttergefühl der rau gefolgt und habe ſeine Indikation immer
mehr ausgedehnt, bis man mit dem Ufſtellen der ozialen Indikation

anfange, das iIndliche eben als wertlos ganz beiſeite werfen.
Aus dieſen Zuſtänden und Erwägungen heraus, die auch andere rende

Arzie auf ähnliche Art ſchildern, egreift man, wie ein Dr. afauer
dem energiſchen Wort berechtigt lauben konnte, den richtigen

Mittelweg für die mediziniſche Indikation wiederzufinden, müſſe man eigentlich
für die nächſten ahre oder Jahrzehnte ein abſolutes Verbot der künſt⸗
en Fehlgeburt rlaſſen

Tatſächlich entſpri ein ſolches Verbot dem Strafrecht der katholiſchen

rche, die m Übereinſtimmung mit dem ſittlichen Naturgeſetz jeden vbor⸗



Der Wer von Strafgeſetzen zum Schutz des keimenden Lebens

ätzlichen Verſuch, das ind unter dem Herzen der Utter en, in
jedem Fall erwirft, ein Standpunkt, von dem der Vorfitzende der Ober⸗
rheiniſchen Geſellſchaft für Geburtshilfe und Gynäkologie Prof Dr. enge,
auf der Tagung bom September 1919 zu Heidelberg freimütig EL.

klärte, daß ＋

er als proteſtantiſcher Arzt das zähe Feſthalten der katholiſchen
Ir ihrem paſtoral⸗mediziniſchen rundſatz, den ſelber ſeinen
Indikationen faſt eile, immer bewundert habe

Es dürfte wohl niemand ſein, der daran zweifelt, daß alles aufgeboten
werden muß, um die zerſetzende Entartung der Lebens⸗—
anſchauung aufzuhalten, nach eſter Moͤglichkeit die maßloſe
Ausbreitung der Kindermorde einzudämmen, Un die auch für die
11  N ütter oft äußerſt traurigen Folgen der ingriffe über⸗
winden. Auch jene, die die Straffreiheit verlangen, werden ni dring⸗
er wünſchen Sie ſagen j10 ausdrücklich, daß die Tötung des ungeborenen
Lebens an ſich ein Ubel ſei, das nur deshalb raffrei leiben ſolle, weil
man erwarte, daß dann aus nnerer Selbſtverantwortung heraus Mutter⸗

und kindliches eben wieder eiliger werden, daß dann die Geſundheit
der Uiter, beſonders der wirtſchaftlich chwachen, weniger gefährdet Er⸗

ſcheine, daß dann das Lumpenproletariat mit mehr Erfolg zurückgedrängt
werden nune

Allein, wer die Menſchen nimmt, wie ſie ſind, Und zugleich die gegen⸗
wärtigen Zuſtände in ihrer Entwicklung würdigt, wird a u nicht mit

ein bon Ehrlichkeit daran glauben können, daß die
Straffreiheit nicht verſchlimmert.

Freilich ſind die meßbaren Erfolge der geltenden Strafgeſetze ge⸗
ring Nach Staatsanwalt Dr Schneiders erechnungen den Sitzungs⸗
eri  en der „Vereinigung für Familienwohl“ or weiſt die Ge⸗
amtkriminalſtatiſtik des Deutſchen Reiches allm  1 anſteigend don 1905
bis 1912 525 bis 1146 Fälle auf mit 744 bis 1589 angeklagten erſonen
jährlich, die zur Aburteilung gelangten In etwa 25 9½ erfolgte Frei⸗
ſprechung Wer leſe Zahlen mit der Wirkli  ei vergleicht er  2 das
Wort vom „Fiasko der Strafgeſetze Doch braucht lan nur unſere obigen
Ausführungen aufmerkſam edenken, und man wird die Gründe

Als dasahnen, eine ſtrafrechtliche Verfolgung ſo ſelten eintri
ehe bor halben Jahrhunder eingeführt wurde, war die mediziniſche
Indikation, deren eſen n eilzwe ieg bon keiner praktiſchen Bedeutung 7

Sie Urde von den Geſetzgebern üÜberhaupt nicht in rwägung gezogen
*
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Und noch eute die ſichere, geſchriebenen eſe verankerie Rechts⸗
grundlage. Inzwiſchen wurde die Indikation gewaltig ausgebaut und auf
alle möglichen Krankheiten ausgedehnt Sie drohte auf artfremde
Gebiete überzugreifen und begünſtigte den Mißbrauch der Gewiſſenloſen.
Die eidung bon Eingriffen, die nach dem Strafrecht verfolgt Und nicht
verfolgt werden en, wurde außerordentlich erſchwer und die UÜber⸗
ührung Einzelfall die hnehin zumeiſt ganz ausgeſchloſſen iſt, erſt
recht unmoͤglich. Auch Staatsanwalt Dr Schneider bemerkt, daß die
Zahl der Anzeigen bei der taatsanwaltſchaft Und der dann folgenden
Einſtellungsverfügungen nicht gering ſein dürfte.

ein man ITde ſich täuſchen, enn man lauben wollte, daß nicht— trotz allem das beſtehende Strafgeſetz manchem ude Und wohl auch
mancher Utter das eben gerette hat enn auch die abſchreckende Wirkung
immer geringer wurde Die nächſtliegende Folgerung, die tat⸗

bon den meiſten Sachverſtändigen gezogen ird könnte aher nur
1e ſein, In armonie mit den Bemühungen der rzie die die echt
mediziniſche Indikation möͤglichſt und Umgrenzen, das beſtehende
Strafrecht verbeſſern. Man ſage deutlich, daß ſich das Geſetz, en
Formulierung erneuer eſſen anttion mit weitblickender Diskretion he⸗
meſſen erden 70 auf alle bezieht approbierte Tzie allein
ausgenommen, ſoweit ſie u  ung thre Berufes auf Grundlage
rein mediziniſchen Indikation ſehr ernſter Art eingreifen en
glauben. Und leſe hinwiederum man m ihrer Standesehre dadurch,
daß man ihnen das onſilium (Beratung) mit N approbierten Facharzt
ringen Uund die amtliche, durchaus ttete eldung! jeder*

teſe Forderung ird von bedeutenden Autoritäten der Heil⸗ und Rechtskunde
unterſtützt. Den Einwand der Beeinträchtigung freien ärztlichen andeln beant⸗
wortet Prof. Dr. Bumm erlin mit den Sätzen „Wer nicht anzeige, eweiſe
damit, daß ſeine Indikation das Licht 3 ſcheuen habe; wer viele Anzeigen mache,
daß die wiſſenſchaftlichen Grenzen Überſchreite Da der Arzt nu  8 elten, a u
bei großer Praxis alle paar ahre einmal m die Lage kommen werde, die

Fehlgeburt einleiten 8 müſſen, ſei ihm mit der Ausfüllung For⸗
mulars keine große Arbeit aufge  Tdet. Er nune nicht finden, daß das Recht
des freien ärztlichen andeln durch die nachträgliche Anmeldung beeinträchtigt
werde Dem des Arztes zur Einleitung der kunſtlichen Fehlgeburt ſtehen
das Lebensrecht des Kindes und das re des Standes en unnötige
Vernichtung entgegen. Es ſcheine ihm nicht unbillig, den ſeltenen en,
das Daſeinsre des Kindes dem Recht der Mutter auf eben und Geſundheit
„weichen“ müſſe, erne Selbſtkontrolle durch Anmeldung fordern
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vollzogenen OperationUnter Angabe der Gründe und Methode zur ſtrengen
mache übrigen wache man über die Anzeigenm den Zeitungen

und nicht achwiſſenſchaftlichen Veröffentlichungen und verfolge rückſichtslos
bor allem jene, die niter verdächtigen en gewerbsmäßig auftreten
Wird auf ähnliche Art das Strafgeſetz verbeſſert kann gar nicht aus⸗
bleiben, daß 2 wiederum wertvolles Hilfsmittel wird den Zielen

entſprechen, die wir erwähnten zum Heil bon Kind Und
utter, zur ewährung der Rechtsordnung ganzen Volksſtaat

4  ES wäre aher ſicher eLr  e aus der Wirkkraft der
gegenwärtigen Strafgeſetze Schlüſſe ziehen, die zur Straffreiheit drängen
Verbeſſerung ſei die Loſung, nicht Abſchaffung

Indeſſen, iſt denn gar kein egen bon der Straffreiheit zu erwarten? *.—  2—
Tde ihre Bewilligung tatſächlich verſchlimmern?

Die Folgen der begehrten Straffreiheit aſſen auf zwei Gruppen
zur  ren Die erſte Gruppe betrifft die Volksgeſundheit die
zweite die Volksſittlichkeit.

Ehe wir auf leſe beiden Gruppen eingehen, ſei darauf hingewieſen,
daß 2 ein Wahn iſt, glauben, die Arzte würden nach ſtaatlich Er⸗
lärter Straffreiheit ſich in ſichtlich vermehrter Zahl bereit nden aſſen,
die Wünſche unnatürlicher Frauen erfüllen, die aut ozialen oder andern
Gründen den Tod des keimenden Lebens egehren Davon kann gar keine
ede ſein Der Widerſtreit derartiger Zumutungen mit dem eigentlichen
eru des Arztes und ſeiner Berufsehre wäre unerträgli Nach wie bor
werden ſie en, eine ſoziale Indikation anzuerkennen, die doch ganz
außerhalb thre Heilberufe eg und logiſch aten würde, deren
verbrecheriſche atur jedem einleuchten Denn, wie Dr. Krohne dar⸗
legt, wäre mit der Ulaſſung der ozialen Indikation nicht mehr einzuſehen,

der Arzt nicht auch befugt ſein ſollte, einen unheilbar Schwind⸗
lchtigen, eſſen Familie ungünſtigen ſozialen Verhältniſſe ebe und durch
die Koſten der Behandlung Uund ege dieſes Kranken 111 die größte wirt⸗
ſchaftliche Not gekommen ſei oder ommen müſſe, durch Verabreichung einer
großen Doſe Morphium en oder aus den gleichen Gründen Und auf
hnliche eiſe unheilbar Geiſteskranke beſeitigen!

iſt auch wohl ausgeſchloſſen, daß Frauen, die kein Ute Gewiſſen
haben, bedeutend mehr als bisher an gewiſſenhafte Arzte wenden, bon
denen ſie doch mit Entrüſtung abgewieſen würden Die ungetreuen Frauen
werden nach wie vor ander en Und das Lumpenproletariat
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der gewerbsmäßigen Kindermörder ird einne Blütezeit rleben wie nie or.
Und mit den Kindern, die i dieſer unheimlichen Blütezeit verwelken, werden
auch Frauen dahinſiechen dahinfiechen und ſterben an den in⸗
dern, die ſie ＋

— der Werdeſtätte des Lebens ganz nahe am Mutterherzen
morden ließen

Die geſundheitlichen Folgen der Straffreiheit ſind In der Tat
bedrohlicher, als viele dermeinen. Wir wollen nur den Hauptgrund hier
an  ren Er ird bon den erfahrungsreichen Frauenärztien mm wieder
betont, aber bom eachtet Wir entnehmen ihn dieſem
Zuſammenhang Denkſchrift bon Prof Dr a  ar  7 deren Be⸗
deutung für unſere rage immer denkwürdig ſein wird. Der roße Rat
des Kantons Baſel (Stadt) a 22 Mai 1919 erſter Leſung
enne Geſetzesvorlage angenommen, dier das gewährt was der

Urchoben erwähnte Antrag Deutſchen EI  ag Urzeit verlangt
dieſes Geſchehnis veranlaßt ſchrieb Prof Dr ar en ritiſche

** Denkſchrift Aber die Straffreiheit und ſie Uftrage der Baſeler
Mediziniſchen Geſellſchaft jedem Ratsmitglied zur Verfügung Die olge
war daß die Geſetzesvorlage weiter Leſung durchfiell
a  ar ehn zunächſt die oziale Indikation mit dem kurzen Satz ab
ſie ſei eine Dekadenzerſcheinung; denn handle ſich bei ihr Um einen
am der Ziviliſation die atur, und nem ſolchen werde
letzten nde ſtets die atur Sieger leiben Und alles zugrunde richten,
was ſich ihr entgegenſtelle Dann die Zügelloſigkeit des indikationsloſen
ingri aufs ſ rügend geht Er dazu über, den Hauptgrund ein⸗

gehend er  ren das eſe von ärztlicher eite Urchaus ab⸗
gelehnt werden müſſe Der Hauptgrund beſteht den efahren die
mit jedem operativen Eingriff die Werdeſtätte des Lebens verbunden
ſind Die künſtliche Fehlgeburt ſei Urchaus keine harmloſe Operation,
wie viele emnen Auch nicht wenn ſie von fachkundigen Arzten
ausgeführt werde Im Gegenteil die Gefahren der Blutung, der In⸗
fektion, der ungewollten Verletzungen eien auch bei dem beſtge en
Arzt nicht mim bermeiden Überdies müſſe die Häufung der Operation
bei erſelben Frau mit mathematiſcher Notwendigkeit nach und nach roniſche
Störungen hervorrufen, die die Geſundheit die Arbeitsluſt und den Lebens⸗
genu 0 nicht Maße einſchränken werden Da müſſe man ſich
wirklich fragen, denn die ſoziale Wohltat bleibe die das Geſetz bringen
ſoll auf der Emnen elte allerdings Kinder auf der andern
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0 eine kranke Atter ſei aher erwarten daß gerade
die Frauen ſich das eſe wenden Sodann hinweiſend auf die
bedenklichen Folgen für die Männerwelt und für die aſe die
einem Zentrum bon Verbrechen das eben werde und egehrte
Fremde und minderwertige Arzte anlocke, chließt 0  ar mit dem
Warnwort bei Annahme des Geſetzes könnte ſich eU die Schärfe des
Geſetzes die kehren, die aufgebracht und gutgeheißen hätten, Uund
mancher rde lellei den Irrtum erſt dann einſehen, wenn pät

Iu  V m Krankenlager oder rabe der Frau, der eine Wohltat
erweiſen

nnig berwoben mit der geſundheitlichen Bedrohung ſind die Folgen
der Straffreiheit für die Volksſittlichkeit die am erſten ge⸗
troffen Tde9RTRT Das gottgegebene Naturgeſetz der ſittlichen Weltordnung Du ollſt
nicht vorſätzlich ein unſchuldiges Menſchenleben au

ſchen ö0— I gilt auch dem
Kinde Unter dem Herzen der Utter Denn Im Augenblick der vollendeten
Vereinigung der elterlichen Erbanlagen iſt das ind menſchliches eſen,
an eſſen ſeeliſchem Sein die Geburt nicht mehr berändert als jeder Tag,
der vorausgeht Das Kind der iege, die die Utter nach der Ge⸗
burt ereitet, Und andern iege, die ＋* der vor geburtlichen
Zeit Unter dem Herzen der lieben Utter ewohnte, hat beiden
Ruheſtätten das gleiche unantaſtbare Lebensrecht

Folglich kann ſelbſt der edelſte Heilzweck, den das tief begründete Mit⸗
leid mit er erkrankten Utter eingibt, nie und nimmer die bor⸗
ätzliche Tötung des keimenden Lebens rechtfertigen Denn der gute,
beſte Zweck heiligt nie etn M Unerlaubte ittel auch dann nicht
wenn dieſes ittel das einzige iſt das den Zweck rreicht

Auch m äußerſt traurigen Fall — chuldloſen Frau durch
rohe Vergewaltigung ein ind aufgedrängt wird dürfte niemand das ehen
dieſes Kindes antaſten, enn die geſellſchaftlichen Folgen äußerſt qual⸗
voll ren Wohl mag die arme Frau Gewalt mit Gewalt erwidern,
wenn ſie e8 vermag, 10 ſie mag die Gegenwehr auch dann noch fortſetzen,
wenn der Unhold exeits wieder bon ihr läßt indem ſie die Vereinigung
der Erbanlagen ehr ſolange ſie noch nicht ſtattgefunden aben
ſcheint Doch ſobald ein Kind Unter ihrem Herzen den Lebenslauf be⸗
gonnen hat hat ſie bor ott nur dieſe einzige unausweichliche
dieſes ind das doch auch aus ihren Erbanlagen wurde Und darum
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ihr ind iſt, chützen, während wir andern ihr behilflich ſein en,
ſoweit wir nur ermögen. Doch iſt Vorſicht geboten, wenn 2 gilt den
wirklichen Tatbeſtand ergründen!

übrigen wird nach dem eutigen Stande der aͤrztlichen Wiſſen⸗
der Fall, daß eine Utter nur durch die Töͤtung des Kindes9

rettet werden könnte, mm ſeltener ! tele rzte aben ihn nie erlebt
trotz ausgedehnteſter Praxis und beſorgniserregender Zuſtände Einzel⸗N

19  *
fall ren die Menſchen reſtlos treu die Lebensgeſetze, bor allem
auch bei der Wahl bor der Eheſchließung, brauchte eute jedenfalls wohl
kaum noch eine Utter ihrem inde ſterben Doch die reue
ird nur oft verletzt und viele ümmern ſich bei der Wahl bor der
Eheſchließung Ul bieles nur nicht Um die rage, ob ſie geſundheitlich
19 ſind eine geſegnete Ehe einzugehen. So ntſteht manches nhe
Und 4. gibt iele hochachtbare Tzie, die voll Mitleid aus ehrlicher Über⸗
zeugung lauben, ihr Gewiſſen ebiete jedenfalls an den en Ein⸗
griff 1 das mdliche eben dulden, wenn durch Eeinen rechtzeitigen Ein⸗
griff wenigſtens das en der Utter, das als das wertvollere
erſcheint werden mag. während ſonſt iellei ind und Utter
zugrunde gehen 8 ieg fern, Menſchen richten Das wäre
gegen die heilige lebe bon en en Doch das Eilne bleibt
beſtehen, daß die andlung ſich aus den angeführten Gründen mit
dem 1  en Naturgeſetz Uunbereinbar iſt, und daß die reſtloſe Treue
jedenfa dem Volkswohl zuträglicher wäre, enn auch, Wie onſt ſo oft
ein Einzelweſen leidet

Wir aben oben genügen argetan, daß E Kreiſe des Volkes
von den unerbittlichen Forderungen des Naturgeſetzes ng abgewichen
ſind E Frauen entrüſten ſich, wenn an die Forderungen begründet.
Doch ſind —. zumeiſt nicht jene, die den Kinderſegen ieben! Man iſt
nicht einmal bei der Umgrenzung der mediziniſchen
Indikation, die früher nur bei Lebensgefahr und dann bei TInſter Geſund⸗
eitsgefährdung der Utter Anwendung kam, 2  en geblieben
Man hat die Einbruchsſtelle immerfort eiter und den Damm, der die
menſchliche Nützlichkeitsberechnung und Genußſucht feſſeln Uund Unſer olk
vor den verheerenden Todesfluten ſchützen 0  E, tauſend Stellen zer⸗
riſſen. Ja, i ſt ſoweit gekommen, daß man nicht einmal mehr

1 Vgl die Anm 20 ferner Schrift Kind und Volk II Teil Ge⸗
ſtaltung der Lebenslage (Freiburg 1920 Herder), der eſer weitere Belege nde
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7egrei daß durch das Lebensopfer der Utter, die für die Unantaſtbarkeit
kindlichen Lebens leidet und der Bewährung der Volksfittlich⸗

keit Und ami dem Volkswohl ein unvergleichlicher len erwieſen wird
der ſchließlich chon deshalb nicht unerträgli ſein kann, weil unſere
Heimat nicht auf rden iſt, ſondern bei ott dem Urgrund aller eſen
ibt 2 nicht Arzte die Uum des Volkswohles Men Zeiten immer
Seuchen er ihre Berufes werden? Kapitäne, die gleichem Grunde
ihr rab den ogen finden? Gatten und einzige ne, die
Wehrdienſt fallen? Auch ſie ihren amilien iellei ganz
unentbehrlich Und ihr Tod ein ſchmerzliches Leid für viele

Wer dieſen Entwicklungsgang edenkt wird nicht mehr agen
daß die Straffreiheit emnen Segen edeute Sie kann m Wirkli  eI das
Unheil der odesflu die uns verſchlingen 1 nuUur vermehren, Und
das —  — ſo unvermeidlicher, weil nur viele mit der Proklamierung der
Straffreiheit wähnen, daß ſie nunmehr auch vor ihrem Gewiſſen frei ſind
zu handeln, ihnen eliebt Der Raſſenhygieniker Dr Schallmayer
hat recht wenn Er der letzten Auflage ſeines Lebenswerkes die rd
reihei emne „Ausgeburt don maßlos individualiſtiſcher Auffaſſung“ nenn:
Ebenſo iſt das freimütige Wort des Rechtsgelehrten Dr Kahl erwähnens⸗
ert der jene, die bon nem angeblichen freien Berfügungsrecht über die
Leibesfru reden, als überſpannte Halbgeiſter kennzeichne deren Theorien
nur dazu beitragen könnten, Vernunft und Gewiſſen einzuſchläfern!

Wir agten chon Im Eingang dieſes eitrags daß das Strafgeſetz
m  1 nur Ell Hi  m  el ſein nne, und daß ohne den liebevollen
u der Lebensbedingungen und ohne den ehrlichen illen

ſittlichen en kein Heil rhoffen ſei Auf
Grundlage unſerer Ausführungen dürfen wir hinzufügen, daß ein olk
das, trotz emnmer grauenhaften Vermehrung der Verbrechen das
keimende eben, das Hilfsmitte der Strafgeſetzgebung nicht mit diskreter
Klugheit und hingebender orge verbeſſert ſondern mit
preisgibt, das keimende eben ſelber nicht mehr ernſtlich beſorgt
erſcheint und darum eine ende Zukunft nicht erwarten dürfte.

Hermann Muckermann


